
 
 
 
 
 

Vereinssatzung 
 

des Sportvereins „Sportfreunde Hennef 1954 e.V.“ in Hennef-Sieg 
 
 

§ 1   
 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

 
 
 
 Der Verein führt den Namen „Sportfreunde Hennef 1954 e.V.“. Er hat seinen Sitz in 

Hennef/Sieg und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung 
führt er den Zusatz „e.V.“.  
Die Abkürzung des Vereinsnamens erfolgt durch die Buchstaben  „ S p F Hennef „ 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01. November und endet am 31. Oktober jeden  
Jahres. 
 
 

§ 2 
 

Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 
 
 
 

Der Verein mit Sitz in Hennef verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und des traditionellem Brauchtums.  
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Förderung sportlicher 
Übungen und Leistungen und Teilnahmen am Rosenmontagszug. 
 
Die Generalvereinbarung zur Prävention von Kindeswohlgefährdung der Stadt 
Hennef wird von allen Vorstandsmitgliedern anerkannt und die SpF Hennef setzten 
die vereinbarten Maßnahmen um. 
 

           
 
 
 



 
 

 
 

§ 3  
 

Mitglieder 
 
 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die sich den Zielen des 
Vereins verbunden fühlt. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der 
Vorstand.  
Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 
 
 
 
 

            § 4 
 

      Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 
 
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. 
Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied.  
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstößt. 
 
 

§ 5 
 

Beiträge 
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 

 
 

             § 6 
 

              Organe des Vereins 
 

 Organe des Vereins sind 

die Mitgliederversammlung,  

der Vorstand. 

  
 

               
 
 
 
 



 
 

 
       § 7 

 
      Vorstand 

 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der  

1. dem/der 1. Vorsitzenden 
2. dem/der 2. Vorsitzenden  
3. dem/der Kassierer/in. 
4. dem/ der Geschäftsführer/in 
5. dem/ der Sportwart/in 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist einzeln 
vertretungsberechtigt. 

Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Kassierers/in und eines weiteren 
Vorstandsmitgliedes, 

Die Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

            § 8 

                 Haftung 

(1) Die Sportfreunde Hennef seine Mitglieder oder die in seinem Interesse und für 
seine Zwecke im Auftrag handelnden Personen, haften im Innenverhältnis nicht 
für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung 
der Vereinstätigkeit, bei Benutzung von Anlagen oder Anlagen und Geräten des 
Vereins oder bei Veranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste 
nicht durch die Versicherung des Vereins gedeckt sind. Soweit hiernach 
Versicherungsschutz besteht, ist § 31a Abs. 1 Satz 2 BGB nicht anzuwenden. 

(2) Werden Personen nach Absatz 1 von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung 
herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben 
diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur 
Abwehr der Ansprüche sowie auf  Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

 
 

 

 

 



§ 9 

Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, 
Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer, Wahl der 
Kassenprüfern/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von 
Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der 
Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.  

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst zu Beginn des 
Geschäftsjahres, durch den Vorstand einzuberufen. Der Vorstand ist zur Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens der 
zehnte Teil der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen vorher per E- Mail  durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig 
festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse 
einberufen. Mitglieder, die keine E – Mail Adresse haben, werden per Brief 
eingeladen. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche 
vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 
Versammlung bekannt zu machen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 
Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 



Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung, die satzungsgemäße Einberufung und 
die Beschlussfähigkeit sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten 
werden. Bei Vorstandswahlen ist die Annahme der Wahl durch die Gewählten 
ebenfalls zu protokollieren. 

 

  § 10  

Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei 
Kassenprüfer/innen. 

Die Kassenprüfer/in haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung 
jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung 
haben sie der Mitgliederversammlung zu berichten.  

 

     § 11 
 

      Datenschutzerklärung  

 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nehmen die Sportfreunde Hennef die ihm mitgeteilten 
Daten, wie Adresse, Namen von Funktionsträgern, Telefonnummern, 
Bankverbindung und Programminhalte auf. Diese Informationen werden unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert, 
übermittelt und verändert. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern und sonst für 
den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen 
als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen. 

 

         § 12 

           Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an – „Deutsches Rotes Kreuz e.V.“  

oder einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft, die  es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 
hat.  

Die vorstehende neue Satzung wurde am  09.11. 2018 errichtet. 

Ort: Hennef 

 


